
 
 

 
 
 
 
 
 

STADT SANKT AUGUSTIN 
 DER BÜRGERMEISTER 
Dienststelle/Aktenzeichen: Fachbereich 2 / Finanzen 
 
 
 

Sitzungsvorlage 
 
Datum: 21.10.2002 
Drucksache Nr.: 02/0427 
öffentlich 
 
 
 
 
 
Beratungsfolge: Rat Sitzungstermin: 06.11.2002 
    
 
 
 
 
Betreff: 
 
Übernahme einer Ausfallbürgschaft in Höhe von 20.000,00 € für die Flugplatzgesellschaft 
Hangelar m.b.H.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Sankt Augustin beschließt die Übernahme einer modifizierten 
Ausfallbürgschaft in Höhe von bis zu 20.000,00 € für die Flugplatzgesellschaft Hangelar 
m.b.H. zugunsten des kreditgebenden Geldinstitutes.  
 
 
 
Problembeschreibung/Begründung: 
 
Der Aufsichtsrat der Flugplatzgesellschaft m.b.H. hat am 7.5.2002 den Neubau einer 
Flugzeughalle mit geschätzten Herstellungskosten in Höhe von 400.000,00 € beschlossen. 
Für die 50 %ige Fremdfinanzierung soll ein Kommunaldarlehen in Anspruch genommen 
werden. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 7.10.2002 über die hierfür notwendige 
modifizierte Ausfallbürgschaft beraten. Dabei wurde die Frage aufgeworfen, ob die Stadt 
Sankt Augustin als kommunale Mitgesellschafterin zur Übernahme eines Anteils an dem 
Ausfallrisiko bereit wäre. Gegen die Übernahme einer anteiligen modifizierten  
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Ausfallbürgschaft bestehen keine Bedenken. Die Stadt Sankt Augustin hält 10 % der 
Geschäftsanteile an dieser Gesellschaft und beteiligt sich daher gemäß § 86 Abs. 2 GO 
NW mit einem Anteil von bis zu 20.000,00 € an diesem Ausfallrisiko.  
 
 
In Vertretung 
 
 
 
 
Hans-Ulrich Lehmacher 
Stadtkämmerer 
 
 
 
Die Maßnahme 
 hat finanzielle Auswirkungen 
 x hat keine finanziellen Auswirkungen 
 
Die Gesamtkosten belaufen sich auf  Euro. 
 Sie stehen im   Verw. Haushalt  Vermög. Haushalt unter der Haushaltsstelle  
 zur Verfügung. 
 Der Haushaltsansatz reicht nicht aus. Die Bewilligung über- oder außerplanmäßiger 

Ausgaben ist erforderlich. 
 Für die Finanzierung wurden bereits veranschlagt  Euro, insgesamt sind  Euro 

bereitzustellen. Davon im laufenden Haushaltsjahr  Euro. 
 
 
 


